
5. Änderungssatzung zur Haushaltssatzung 2018 in der Fassung 

der 4. Anderungssatzung vom 06.12.2023 

Auf der Grundlage des $ 103 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen- 
Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014, in der zurzeit gültigen Fassung, hat der 

Landkreises Börde die folgende, vom Kreistag in der Sitzung am 20.05.2026 

beschlossene Änderungssatzung erlassen: 

85 

Nach Abwägung der widerstreitenden Interessen werden die Hebesätze der 

Kreisumlage der Gemeinden mit Wirkung vom 01.01.2018 wie folgt festgesetzt: 

37,17 v.H. auf die Steuerkraftzahl der Grundsteuer A 
37,17 v.H. auf die Steuerkraftzahl der Grundsteuer B 

37,17 v.H. auf die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer 

37,17 v.H. auf die Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

37,17 v.H. auf die Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

37,17 v.H. der Schlüsselzuweisungen 2017 R
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Haldensleben, den 21.05.2026 

Landkreis Börde 



Landkreis Börde 

Der Landrat 

Bekanntmachung der 5. Änderungssatzung zur Haushaltssatzung 2018 in der 
Fassung der 4. Anderungssatzung vom 06.12.2023 des Landkreises Börde 

Die vorstehende 5. Änderungssatzung zur Haushaltssatzung 2018 in der Fassung der 4. 
Anderungssatzung vom 06.12.2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die nach 8 107 Abs. 4 und 108 Abs. 2 KVG LSA erforderliche Genehmigung für die Höhe 

der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigungen und Kreditaufnahmen wurde 
durch das Landesverwaltungsamt am 17.06.2026 unter dem Aktenzeichen 206.4.4-10402- 

BK-HH2018/Heilung 2026 erteilt. 

Haldensleben, den O6. 2076 


